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(54) Kunststoff-Füllstoffspatel/-hobel

(57) Füllstoffspatel/-hobel aus Kunststoff zum Abtra-
gen von Material auf Oberflächen, die mittels eines Füll-
stoffes instand gesetzt werden sollen. Der Füllstoffspa-
tel/-hobel weist auf der Außenseite von einer Breitseite
(3) zu einer angrenzenden schmalen Seite (4) verlaufen-
de Hobelflächen auf, die eine unterschiedliche Struktur
besitzen. Im Inneren des Gehäuses (15) befindet sich

ein herausnehmbares Werkzeug (11), an dem ein Zu-
satzwerkzeug (16) mittels eines Magneten (21) fixierbar
ist. Das Zusatzwerkzeug wird dabei relativ zu einem
Werkzeugkörper so angeordnet, dass es in zwei Rich-
tungen übersteht und eine gute Bearbeitung der Ober-
flächen auch in Bereichen nahe senkrecht zueinander
stehenden Ecken ermöglicht.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Füll-
stoffspatel/-hobel aus Kunststoff zum Ausbessern von
Beschädigungen in Oberflächen mittels eines Füllstoffs
mit zwei jeweils gegenüberliegenden Breit- bzw. Schmal-
seiten, wobei die Schmalseiten sich am einen Ende der-
art verjüngen, dass die Breitseiten eine an diesem Ende
von der einen schmalen Seite zur anderen schmalen Sei-
te schräg verlaufende Messerkante bilden, und die Breit-
und Schmalseiten auf der Innenseite einen Hohlraum
einschließen, in dem ein herausnehmbares Werkzeug
angeordnet ist, welches an dem der Messerkante abge-
wandten Ende einen den Hohlraum verschließenden
Griff und einen daran angeformten Werkzeugkörper mit
einer Arbeitskante am anderen Ende und einem Träger-
abschnitt für ein Zusatzwerkzeug mit einer Oberseite und
einer Unterseite aufweist.
[0002] Ein derart ausgebildeter Kunststoff-Füllstoffs-
patel/-hobel ist aus der DE 197 36 985 C1 bekannt. Beim
Einsatz dieses Füllstoffspatel/-hobel hat sich gezeigt,
dass die Bearbeitung der Oberflächen insbesondere im
Bereich von senkrecht zueinander angeordneten Flä-
chen schlecht möglich war. Außerdem musste bei dem
bekannten Füllstoffspatel/-hobel das Schleifwerkzeug
für seinen Einsatz von dem Werkzeug bzw. Werkzeug-
körper getrennt werden.
[0003] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, einen verbesserten Füllstoffspatell-ho-
bel vorzuschlagen.
[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mittels
eines Füllstoffspatel/-hobels mit den Merkmalen des
Hauptanspruchs gelöst. Weitere vorteilhafte Ausgestal-
tungen sind den Unteransprüchen zu entnehmen.
[0005] Gemäß der Erfindung weist der Füllstoffspatel/-
hobel auf der Oberseite des Trägerabschnitts des Werk-
zeugkörpers eine Aussparung zur Lagerung eines Zu-
satzwerkzeugs, insbesondere eines Schleifwerkzeugs,
wie Feile, in dem Hohlraum auf. Die Aussparung kann in
Form einer Vertiefung in einer ebenen Fläche oder auch
durch gesonderte angeformte aus einer Fläche heraus-
stehende Wände gebildet sein, wobei der Raum für die
Aufnahme des Schleifwerkzeugs an die Größe des
Schleifwerkzeugs angepasst ist. Des weiteren weist der
Trägerabschnitt auf der Unterseite eine Anschlagfläche
zum Aufnehmen des Schleifwerkzeuges in eine geeig-
neten Arbeitslage außerhalb des Hohlraumes auf. Die
Anschlagfläche ist so ausgebildet, dass das Schleifwerk-
zeug nur dann auf der Unterseite des Trägerabschnitts
angebracht werden kann, wenn sich das Werkzeug au-
ßerhalb des Hohlraumes befindet. Dies kann entweder
durch einen seitlichen Überstand und/oder die relative
Anordnung der Anschlagsfläche zum Griff sein, so dass
das Schleifwerkzeug auf den Trägerabschnitt seitlich
und/oder in der Höhe den Griff überragt. Damit kann das
Schleifwerkzeug, welches ein handelsübliches Teil ist,
sowohl auf seiner Breitseite als auch auf seiner Schmal-
seite benutzt werden, ohne dass das Werkzeug oder der

Trägerabschnitt die zu bearbeitende Fläche berührt.
[0006] Die Fixierung des Werkzeugs auf der Anschlag-
fläche kann durch Klemmung, Einrastung oder andere
geeignete Maßnahmen erfolgen. Vorzugsweise erfolgt
die Fixierung mittels eines Magneten, der in der An-
schlagfläche eingelassen ist. Durch den Magneten ist
eine sichere und unverrückbare, verschleißfreie Fixie-
rung des Schleifwerkzeugs an der Anschlagfläche mög-
lich.
[0007] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung wird die Anschlagfläche durch den Griff, eine par-
allel zu einer Längskante des Werkzeugkörpers verlau-
fende Längswand und eine senkrecht dazu angeordnete
Querwand gebildet, wobei die Längswand vorzugsweise
derart angeordnet ist, dass das Schleifwerkzeug über
eine Längskante übersteht.
[0008] Vorzugsweise ist die Anschlagfläche relativ zu
dem Griff derart angeordnet, dass das auf der Anschlag-
fläche befindliche Werkzeug in der Höhe bezüglich des
Griffes übersteht.
[0009] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausbildung
der Erfindung weisen die Breitseiten quer verlaufende
voneinander beabstandete Rippen auf, die auf den ver-
schiedenen Breitseiten unterschiedlich ausgebildet sind,
wobei die Rippen einer Ausbildungsart sich über eine
Längskante zwischen Breitseiten und Schmalseiten bis
auf die Schmalseite erstrecken. Dadurch ist es nun mög-
lich, die Bearbeitung der Oberfläche mit der Außenseite
des Füllstoffspatel/-hobel auch an weniger gut zugäng-
lichen Stellen im Bereich von senkrecht zueinander ste-
henden Flächen (Kanten) vorzunehmen.
[0010] Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich
aus der folgenden Beschreibung eines Ausführungsbei-
spiels der Erfindung in Verbindung mit den Ansprüchen
und den Zeichnungen. Die einzelnen Merkmale können
je für sich oder zu mehreren bei Ausführungsformen der
Erfindung verwirklicht sein. Es stellen dar:

Figur 1 die Draufsicht auf eine Seite eines Kunststoff-
Füllstoff spatei/-hobels;

Figur 2 die Schnittdarstellung gemäß der Linie A-A
aus Figur 1; und

Figur 3 die Draufsicht auf die Unterseite des Werk-
zeugs.

[0011] Der in Figur 1 in der Draufsicht schematisch
dargestellte Follstoffspatel/-hobel 1 aus Kunststoff be-
steht aus einem Gehäuse 2, das zwei gegenüberliegen-
de Breitseiten 3, 3’ und (Figur 2) und zwei gegenüberlie-
gende Schmalseiten (4, 4’) aufweist. Die Breitseiten 3,
3’ bestehen aus einem parallelen Abschnitt 5 und einem
daran anschließenden spitz zulaufenden Abschnitt 6. Die
spitz zulaufenden Abschnitte bilden an ihrem Ende eine
Messerkante 7. Die Messerkante 7 verläuft, von einer
Schmalseite 4 zur anderen Schmalseite 4’ schräg. Auf
beiden parallel verlaufenden Bereichen 5 befindet sich
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eine Hobelfläche 8, die aus einzelnen Rippen 9 und da-
zwischen verlaufenden Rillen 10 bestehen. Die Ausbil-
dungen der Rippen 9 bzw. der Rillen 10 sind auf den
beiden Hobelflächen 8 unterschiedlich. Die einzelnen
Rippen 9 und die Rillen 10 erstrecken sich zum seitlichen
Rand der Bereiche 5 bis auf die daran anschließende
jeweilige Schmalseite 4, 4’.
[0012] Im Inneren des Gehäuses 2 befindet sich ein
Werkzeug 11 in Form einer Flachspachtel mit am Ende
12 angeordnetem Reinigungskamm 13. An dem gegen-
überliegenden Ende ist an dem Werkzeug 11 der Griff
14 angeformt, der den Hohlraum 15 (Figur 2) verschließt.
In dem Ausführungsbeispiel schließt der Griff 14 bündig
mit den Schmalseiten 4, 4’ und den Breitseiten 3, 3’ bün-
dig ab.
[0013] Wie aus Figur 2 ersichtlich, befindet sich in dem
Hohlraum 15 auf dem Werkzeugkörper 17 des Werkzeu-
ges 11 in einem Trägerabschnitt 27 ein Schleifwerkzeug
16, beispielsweise eine handelsübliche Feile auf der
Oberseite 18. Auf der Unterseite 20 des Werkzeugkör-
pers 17 befindet sich eine Ausnehmung 19 mit einer An-
schlagfläche 22 in der ein Magnet 21 eingelassen ist. Die
Ausnehmung 19 auf der Oberseite 18 wird auf der einen
Seiten durch den Griff 14 und auf der anderen Seite durch
einen Steg 25 gebildet. Die Anschlagfläche 22 auf der
Unterseite 20 wird, wie aus Figur 3 ersichtlich, durch eine
parallel zu einer Längskante 25, 25’ verlaufende Längs-
wand 23 und eine parallel zum Griff 14 verlaufende Quer-
wand 24 gebildet. Die Längswand 23 ist so weit von der
Längskante 25’ entfernt, dass das in Figur 3 nicht dar-
gestellte Schleifwerkzeug 16 seitlich über den Griff 14
hinausragt. Entsprechend ist auch die Auflagefläche 22,
wie aus Figur 2 ersichtlich, relativ zu dem Griff 14 so
angeordnet, dass das von dem Magnet 21 gehaltene
Schleifwerkzeug den Griff 14 in der Höhe überragt. Die
Längskante 25’ weist zusätzlich noch eine Griffmulde 26
auf.

Patentansprüche

1. Füllstoffspatel/-hobel aus Kunststoff zum Ausbes-
sern von Beschädigungen in Oberflächen mittels ei-
nes Füllstoffes mit zwei jeweils gegenüberliegenden
Breit- bzw. Schmalseiten (3, 3’; 4, 4’), wobei die
Schmalseiten (4, 4’) sich zum einen Ende derart ver-
jüngen, dass die Breitseiten (3, 3’) eine an diesem
Ende von der einen Schmalseite (3) zur anderen
Schmalseite (3’) schräg verlaufende Messerkanten
(7) bilden und die Breit- und Schmalseiten (3, 3’; 4,
4’) auf der Innenseite einen Hohlraum (15) einschlie-
ßen, indem ein herausnehmbares Werkzeug (11)
angeordnet ist, welches an dem der Messerkante
(7) abgewandten Ende einen den Hohlraum (15) ver-
schließenden Griff (14) und ein einen daran ange-
formten Werkzeugkörper (17) mit einer Arbeitskante
(13) am anderen Ende und einem Trägerabschnitt
(27) für ein Zusatzwerkzeug (16) mit einer Oberseite

(18) und einer Unterseite (20) aufweist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Oberseite (18) des Träger-
abschnitts (27) eine Ausnehmung (19) zur Lagerung
des Zusatzwerkzeuges (16) in dem Hohlraum (15)
und die Unterseite (20) eine Anschlagfläche (22)
zum Aufnehmen des Zusatzwerkzeugs (16) in einer
geeigneten Arbeitslage außerhalb des Hohlraumes
(15) aufweist.

2. Füllstoffspatel/-hobel nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Anschlagfläche (22)
mindestens einen Magnet (21) zur Fixierung des Zu-
satzwerkzeugs (16) zumindest in der Arbeitsstellung
aufweist.

3. Füllstoffspatel/-hobel nach einem der vorangegan-
genen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Anschlagfläche (22) durch den Griff (14), eine
parallel zu einer Längskante (25, 25’) des Werkzeug-
körpers (17) verlaufende Längswand (23) und eine
senkrecht dazu angeordnete Querwand (24) gebil-
det wird, wobei die Längswand (23) vorzugsweise
derart angeordnet ist, dass das Zusatzwerkzeug
über eine Längskante (25) übersteht.

4. Füllstoffspatel/-hobel nach einem der vorangegan-
genen Ansprüchen, dadurch gekennzeichnet,
dass die Anschlagfläche (22) relativ zu dem Griff
(14) derart angeordnet ist, dass das auf der An-
schlagfläche (22) befindliche Zusatzwerkzeug (16)
in der Höhe bezüglich des Griffes (14) übersteht.

5. Füllstoffspatel/-hobel nach einem der vorangegan-
genen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
auf den Breitseiten (3, 3’) querverlaufende vonein-
ander beabstandete Rippen (9), die auf den ver-
schiedenen Breitseiten (3, 3’) unterschiedlich aus-
bildet sind, angeordnet sind, wobei die Rippen (9)
jeder Ausbildungsart sich über eine Längskante zwi-
schen der jeweiligen Breit- und Schmalseite (3, 3’;
4, 4’) bis auf die jeweilige Schmalseite (3, 3’) erstrek-
ken.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Füllstoffspatel/-hobel aus Kunststoff mit einem Zu-
satzwerkzeug, zum Ausbessern von Beschädigun-
gen in Oberflächen mittels eines Füllstoffes, wobei
der Füllstoffspatel/-hobel (1) jeweils zwei sich ge-
genüberliegende Breit- bzw. Schmalseiten (3, 3’; 4,
4’) aufweist und die Schmalseiten (4, 4’) sich zum
einen Ende derart verjüngen, dass die Breitseiten
(3, 3’) eine an diesem Ende von der einen Schmal-
seite (3) zur anderen Schmalseite (3’) schräg ver-
laufende Messerkante (7) bilden und wobei die Breit-
und Schmalseiten (3, 3’; 4, 4’) auf der Innenseite
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einen Hohlraum (15) einschließen, indem ein her-
ausnehmbares Werkzeug (11) angeordnet ist, wel-
ches einen Werkzeugkörper (17) mit einem daran
angeformten Griff (14) an einem Ende und mit einer
angeformten Arbeitskante (13) an dem anderen En-
de aufweist, wobei der Griff (14) den Hohlraum (15)
an einem der Messerkante (7) abgewandten Ende
verschließt und an dem Werkzeugkörper (17) ein
Trägerabschnitt (27) für das Zusatzwerkzeug (16)
ausgebildet ist, der eine Oberseite (18) und eine Un-
terseite (20) aufweist, dadurch gekennzeichnet,
dass die Oberseite (18) des Trägerabschnitts (27)
eine Ausnehmung (19) zur Lagerung des Zusatz-
werkzeuges (16) in dem Hohlraum (15) und die Un-
terseite (20) eine Anschlagfläche (22) zum Aufneh-
men des Zusatzwerkzeugs (16) außerhalb des Hohl-
raumes (15) in einer vorgesehenen für das Ausbes-
sern der Beschädigungen geeigneten Arbeitslage
aufweist.

2. Füllstoffspatel/-hobel nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Anschlagfläche (22)
mindestens einen Magnet (21) zur Fixierung des Zu-
satzwerkzeugs (16) zumindest in der zum Ausbes-
sern der Beschädigungen vorgesehenen Arbeitsla-
ge aufweist.
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